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Dieser Eintrag setzt die am 14. 11. begonnene Besprechung des Buches »Medien
der Rechtsprechung« von Cornelia Vismann fort.
S. 97 beginnt der Hauptteil des Buches mit den Sätzen: »Die Techniken des
Rechtsprechens folgen rechtlichen Vorgaben. In Prozessordnungen ist die Abfolge
des Verfahrens vorgeschrieben. Was darin nicht gesagt wird, betrifft die Medien der
Rechtsprechung. Zwar gibt es Bestimmungen und sogar Debatten über die
Zulässigkeit einzelner Medien.« Nun erwarte ich ein aber, das erklärt, wieso die
Medien der Rechtsprechung nicht geregelt sind. Ich finde es nicht.
Die kurzen Kapitel über »Akten« und »Die Stimme vor Gericht« (Schriftlichkeit und
Mündlichkeit) paraphrasieren Bekanntes. Das gilt auch für das Kapitel
»Öffentlichkeit« (die ja als solche wohl kein Medium ist). Hier findet sich jedoch der
wichtige Abschnitt, in dem die Unterscheidung zwischen »Gericht« und »Tribunal«
erläutert wird (S. 146-183), den »beiden antagonistischen Großformen der
Rechtsprechung«, die sich im alten Rom formiert haben (S. 149).
Vismann zeigt hier Gespür für die Aktualität des Themas. Fast gleichzeitig mit ihrem
Buch sind zwei Sammelbände erschienen, die das Tribunal im Titel tragen, die sie
aber natürlich noch nicht kennen konnte. [1]Heinz-Dieter Assmann u. a. (Hg.), Szene
& Tribunal – Orte der »Wertschöpfung«?, 2011; Georg Wamhof (Hg.), Das Gericht
als Tribunal, oder, Wie der NS-Vergangenheit der Prozess gemacht wurde, …
Continue reading Ganz allgemein versteht man unter Tribunalisierung heute wohl
die öffentliche Erörterung individueller Schuld, die aber nicht unbedingt juristische
Formen annehmen muss. [2]So war in einem Zeitungsartikel von der
»Tribunalisierung der eher harmlosen Eva Herman wegen ihrer familienpolitischen
Ansichten« die Rede. Dagegen unterscheidet Habermas in einem oft zitierten Artikel
von 1992 [3]Jürgen Habermas, Bemerkungen zu einer verworrenen Diskussion. Was
bedeutet »Aufarbeitung der Vergangenheit« heute?, Die Zeit vom 3 April 1992, S.
82–85. Der maßgebliche Absatz lautet: … Continue reading Personalisierung und
(rechtsförmige) Tribunalisierung. Wenn man nach »Tribunalisierung« gugelt, ist der
erste Treffer jedoch ein Vortrag von Odo Marquard über »Tribunalisierung der
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Lebenswirklichkeit« von 1993, der dem Zeitgeist »Tribunalsucht« attestiert, die
»Menschen die Menschen« anklagen lässt »wegen der Übel in der Welt, zu denen es
durch ihre kulturschöpferischen Übeltaten komme«. Der Jurist versteht »unter
einem Tribunal ein inszeniertes Gericht: etwas, das sich vom klassischen
geordneten Gerichtsverfahren unterscheidet und mehr dem Theater ähnelt, etwas,
was in Richtung Schauprozess geht.« [4]Heinz-Dieter Assmann, Die Tribunalisierung
des Weltverständnisses, in: ders. u. a. (Hg.), Szene & Tribunal – Orte der
»Wertschöpfung«?, 2011, S. 11-22, 12.
Vismann stützt sich für die Anbindung des Tribunals an das alte Rom auf die Seiten
359-363 aus Mommsens Römischem Strafrecht [5]Im Internet verfügbar unter
http://www.archive.org/details/rmischesstrafre00mommgoog.. Bei Mommsen kann
man lesen, dass bis in die Kaiserzeit die öffentliche Verhandlung wohl die Regel,
dass aber die Verhandlung im geschlossenen Raum zu allen Zeiten häufig gewesen
sei (S. 359); ferner, dass die eigentliche Gerichtsstätte ursprünglich »der grosse
Markt war und späterhin, als dieser nicht ausreichte, die Kaiserforen und die
jedermann zugänglichen Markt- und Gerichtshallen (Basiliken). »Auf diesen Märkten
oder in diesen Hallen wurden die Tribunale aufgeschlagen, erhöhte Estraden, auf
welchen für den rechtsprechenden Imperienträger der Sessel aufgestellt ward, wo
aber auch seine Berather und andere Beisitzer so wie das Hülfspersonal Platz
fanden.« Für Parteien, Zeugen und Zuschauer gab es Bänke zu ebener Erde. Weiter
bei Mommsen S. 362 f.: »Die nicht öffentliche Rechtsprechung findet, wenn vom
Senat abgesehen wird, regelmässig statt im Hause oder in dem Amtslocal des
Beamten. Der Saal, in welchem derselbe den Parteien Gehör giebt, heisst
auditorium, späterhin secretarium, weil er durch einen Vorhang abgeschlossen ist
und der freie Eintritt in denselben nur den Officialen und bestimmten Rangpersonen
zusteht; in der Spätzeit darf die Urtheilsfällung nur in diesem Saal … stattfinden. Es
kann indess auch in diesem Amtslocal durch Oeffnung des Vorhangs und Zulassung
des Publikums öffentlich Gericht gehalten werden und diese Form der
Oeffentlichkeit hat am Ende der Kaiserzeit die Rechtsprechung vom Tribunal
verdrängt.« Der Unterschied besteht also darin, dass ein Gericht eigentlich gar nicht
auf Publikum angewiesen ist (also doch kein Theater?) oder sich mit der
Saalöffentlichkeit zufrieden gibt, während ein Tribunal auf unbegrenzte
Öffentlichkeit angelegt ist. Später kommt noch hinzu, dass die Gerichte sich in
Gebäude zurückziehen, die nur ihren Zwecken dienen. Das Tribunal kann an jedem
Ort abgehalten werden. (S. 149).
Aber es geht nicht bloß um die Frage einer kleineren oder größeren Öffentlichkeit.
Tribunale sind eminent politisch und haben jedenfalls die Tendenz zu einem bloßen
Schauprozess, in dem der Veranstalter ein vorab feststehendes Ergebnis durchsetzt.
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»Die Ankläger in einem Tribunal setzen ihre Wahrheit durch, zumindest versuchen
sie es. Ihre Position ist mit der des Richters deckungsgleich, und darin wird
allgemein das Kennzeichen gesehen, das ein Tribunal ausmacht.« (S. 160). [6]Dazu
beruft sich Vismann auf Koskenniemi (Between Impunity and Show Trials, in: Max
Planck Yearbook of United Nation Law 6, 202, 1-35, 18.) Ich lese die Belegstelle
etwas anders. Koskenniemi weist … Continue reading Aber in einem Tribunal kann
der Ankläger auch zum Angeklagten werden. So kann auch das Gerichtsverfahren in
dem Sinne tribunalisiert werden, dass die Justiz selbst zum Angeklagten wird. Das
zeigt Vismann am Beispiel des französischen Anwalts Jacques Vergès (S. 181 ff.).
»Tribunale sind Ad-Hoc-Veranstaltungen.« Sie folgen keinem vorab geregelten
Verfahren und sie ignorieren den Grundsatz nulla poena sine lege. Ihnen fehlt im
Vergleich zum Gerichtsverfahren »die Neutralität des Richters (1), die
unvoreingenommene Entscheidung nach Anhörung der Parteien und in Gemäßheit
einer bestimmten Wahrheitsnorm (2) sowie die Verbindlichkeit der richterlichen
Entscheidung (3)« (S. 165). Vismann denkt dabei auf die Gegenwart bezogen an so
»verschiedene Dinge wie Russel-Tribunale, stalinistische Schauprozesse und
internationale Verfahren« (S. 149), aber durchaus auch an den Nürnberger
Kriegsverbrecherprozess oder an die justizielle Aufarbeitung der Vergangenheit in
den so genannten Transformationsländern.
Viele werden die von S. 164-180 eingeschobene Reflexion über den Tisch goutieren,
aus dem sie mit Hilfe Foucaults das Dispositiv des Gerichtsverfahrens ableitet. Für
mich ist das ein Fall von kulturwissenschaftlichem Fetischismus. Ich begnüge mich
daher mit einem Zitat »Der Tisch trifft die fundamentale Unterscheidung in das
Personal des Gerichts und die Personen vor Gericht.« (S. 164) und wundere mich,
wie aus dem Rechteck des Tisches eine »trianguläre Aufteilung« wird.
Gericht und Tribunal, wie sie von Vismann charakterisiert werden, lassen sich als
Idealtypen im Weberschen Sinne einordnen. Dann ist »das Tribunal im Gericht
latent vorhanden … Umgekehrt ist kein Tribunal in seiner Reinform zu haben« (S.
183).
Wie wird aus der Unterscheidung von Gericht und Tribunal eine medientheoretische
These? »Die technischen Medien beerben hier die Versammlung im Freien.
Fernsehzuschauer übernehmen die Rolle der Umstehenden. Sie sind das Medium,
das einem Tribunalanspruch seine Geltungskraft jenseits aller Rechtsmacht verleiht.
So kommt es, dass Tribunale sämtliche sich bietenden Medien begierig zur
Amplifizierung ihres Wirkungsradius‘ ergreifen, während die ordentliche
Gerichtsbarkeit bei jedem neu aufkommenden Medium jeweils erneut die Frage der
Zulässigkeit erörtert …« (S. 151). »Nur die technischen Medien werden in einem
Gericht zugelassen, die sich nach Art des Vorhangs der römischen Antike bedienen



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

lassen und die Öffentlichkeit nach Belieben ein- und ausschalten.« (S. 152) Die
Bildmedien, so die unausgesprochene, aber in den folgenden Kapiteln illustrierte
These, drängen das Justizverfahren tendenziell in die Richtung des Tribunals. Das ist
eine handfeste und plausible Aussage. In einem späteren Eintrag werde ich darüber
berichten, wie sie gestützt wird. In dem Buch folgt zunächst ein Kapitel über das
»Cine-Gericht«, dessen erste Abschnitte für die Tribunalisierungsthese nicht
relevant sind. Darüber schreibe ich in den nächsten Tagen einen Eintrag in »Recht
anschaulich«, wo schon mehrfach von »Recht im Film« die Rede war.

Nachtrag: Eine ausführliches Echo auf meine Vismann-Rezension gibt Dieter
Simon, Die Leser der Cornelia Vismann.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1

Heinz-Dieter Assmann u. a. (Hg.), Szene & Tribunal – Orte der
»Wertschöpfung«?, 2011; Georg Wamhof (Hg.), Das Gericht als Tribunal, oder,
Wie der NS-Vergangenheit der Prozess gemacht wurde, 2009. In diesem spielt
der Begriff des Tribunals allerdings keine Rolle. Ich habe ihn nur einmal
beiläufig auf S. 70 gefunden. Immerhin geht es auch in diesem Band um den
performativen Charakter der Gerichtskultur, um den Gerichtssaal als
Kommunikationsraum und um die beteiligten Medien.

↑2 So war in einem Zeitungsartikel von der »Tribunalisierung der eher harmlosen
Eva Herman wegen ihrer familienpolitischen Ansichten« die Rede.

↑3

Jürgen Habermas, Bemerkungen zu einer verworrenen Diskussion. Was
bedeutet »Aufarbeitung der Vergangenheit« heute?, Die Zeit vom 3 April 1992,
S. 82–85. Der maßgebliche Absatz lautet: »Personalisierung und
Tribunalisierung lassen den Fokus von öffentlichen
Selbstverständigungsdebatten unscharf werden. Beides signalisiert eine
Überlastung mit Fragen, die der privaten Rechenschaft oder dem juristischen
Urteil vorbehalten bleiben sollten. Damit die ethisch politische Aufarbeitung der
Vergangenheit eine mentalitätsbildende Kraft erlangen und für eine
freiheitliche politische Kultur Anstöße geben kann, muß sie allerdings durch
juristische Verfahren und die Unterstellung einer gewissen Bereitschaft zur
existentiellen Selbstprüfung ergänzt werden. So ist die Aufarbeitung der
Vergangenheit ein mehrdimensionales und arbeitsteiliges Unternehmen.«

↑4 Heinz-Dieter Assmann, Die Tribunalisierung des Weltverständnisses, in: ders. u.
a. (Hg.), Szene & Tribunal – Orte der »Wertschöpfung«?, 2011, S. 11-22, 12.
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↑5 Im Internet verfügbar unter
http://www.archive.org/details/rmischesstrafre00mommgoog.

↑6

Dazu beruft sich Vismann auf Koskenniemi (Between Impunity and Show Trials,
in: Max Planck Yearbook of United Nation Law 6, 202, 1-35, 18.) Ich lese die
Belegstelle etwas anders. Koskenniemi weist darauf hin, dass das International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) zwar von politischen
Absichten des Westens getragen sei, betont aber den Unterschied zu den
stalinistischen Schauprozessen und auch zum Nürnberger
Kriegsverbrecherprozess, denn Milosevic habe hier die Gelegenheit erhalten
und wahrgenommen, seinerseits den Westen anzuklagen.
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